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MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft WARTENBERG
und der Mitgliedsgemeinden Berglern, Langenpreising, Wartenberg

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungszeiten:
Mo 8:30-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Di + Fr 8-12 Uhr,
Mi 8-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Do 8-12 Uhr und 13:30-18 Uhr
Berglern
1. Bgm. Anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. Mo. 18-19:30 Uhr, 
Erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. Bgm. Josef Straßer, Tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. Mo. 17:30-18:30 Uhr im Raum
der Mittagsbetreuung in der Grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter Tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. Christian Pröbst, Tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17-18 Uhr im Bürgermeister-
büro, Rathaus Wartenberg. Bitte um vorherige 
Anmeldung unter Tel. 08762/7309-120
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern
Nachbarschaftshilfe                  0172/1313135
Grundschule Berglern                               1637
Grundschule Langenpreising                    5353
Grund- u. Mittelschule Wartenberg          878
Mittagsbetreuung Wartenberg       0160/3641902
Josefsheim Wartenberg                                    735590
(Kinderkrippe „Nikolaus, Kinderhort „Die wilden Wawittel,
Tagespflegegruppe „Anna” u. Mittagsbetreuung Berglern)
Kindertagesstätte I „Zwergerlhaus“ Berglern     2888
Kindertagesstätte II „Die Strolche“ Berglern      727924-0
Kinderhort Berglern                         727924-13
Kindertagesstätte Villa Regenbogen
Langenpreising                                       727498
Kinderhaus St. Martin Langenpreising      5544
Haus für Kinder Wartenberg               42621-0
Pfarrkinderhaus Wartenberg                    5763
Medienzentrum Wartenberg               726246
Öffnungszeiten: 
Di., Mi., Do. 15-18 Uhr, 
Fr. 10-12 Uhr u. 15-18 Uhr u. Sa. 10-13 Uhr
Familienstützpunkt               0151/23 69 64 76
Wartenberg
Pflegekrisendienst            Tel. 08122/976 282 
für Berglern und Langenpreising

Bauhof Wartenberg                 08762/729808
Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
Abwasserzweckverband            08122/498-0 
Bauhof Berglern                     08762/7271151
Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 1717
Meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst Erdgas                       08122/97790

Stördienst Strom
Wartenberg: Bayernwerk        0941/28003366
Berglern, Manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                      08762/7267776

Recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: November bis März
Mittwoch                                     15 bis 17 Uhr
Samstag                                          9 bis 12 Uhr

Recyclinghof Langenpreising, Deutlmoos
Öffnungszeiten: November bis Februar
Dienstag 15 bis 17 Uhr | Samstag 9 bis 12 Uhr

Recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: November bis Februar
Montag, Mittwoch u. Freitag  15 bis 17 Uhr
Samstag                                       10 bis 13 Uhr
Weitere Entsorgungsmöglichkeiten:
Lindenstr. und Strogenstr. 67 (Parkplatz Edeka)

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgende Gegenstände wurden im Bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
17.02., Wartenberg, Am Marktplatz, Kopfhörer
Anfragen richten Sie bitte an das Bürgerbüro der VG, Tel. 7309-0

Rathaus am 09.03.2026 geschlossen

Das Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg ist am Mon-
tag, 09.03.2026, geschlossen. Das Standesamt ist jedoch für drin-
gende, unaufschiebbare Angelegenheiten, insbesondere bei Sterbe-
fällen, telefonisch unter 08762/7309-450 erreichbar. 

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg

Anmeldung für einen KiTa-Platz und für die Mittagsbetreuung
2026/2027

Liebe Eltern,
die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg möchte Sie darüber in-
formieren, dass die Bedarfsanmeldung für einen Betreuungsplatz

im kommenden Betreuungsjahr 2026/2027 wieder bequem und si-
cher über eine Online-Plattform, welche über das Bürgerservice-
portal auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde zu finden ist,
durchgeführt werden kann. Hier kann der Bedarf für einen Kita-Platz
oder auch für die Mittagsbetreuung angemeldet werden. Diese On-
linefunktion nennt sich Kitaplatzbedarfsanmeldung.
Die Auswahlmöglichkeit der Anmeldung beinhaltet alle Kinderta-
geseinrichtungen jeder Trägerschaft im Bereich der Verwaltungsge-
meinschaft Wartenberg sowie die Mittagsbetreuungen der
Grundschulen Berglern und Wartenberg.

Das sind folgende Einrichtungen:
Markt Wartenberg Haus für Kinder (Kinderkrippe und Kin-

dergarten)
Josefsheim (Kinderkrippe und Kinder-
hort)
Pfarrkinderhaus (Kinderkrippe, Kinder-
garten und Waldkindergarten)
Mittagsbetreuung an der Marie-Petten-
beck-Schule (Grundschule)

Gemeinde Berglern Zwergerlhaus (Kinderkrippe und Kinder-
garten)
Die Strolche (Kinderkrippe, Kindergar-
ten und Kinderhort)
Mittagsbetreuung an der Grundschule
Berglern

Gemeinde Langenpreising Villa Regenbogen (Kinderkrippe, Kinder-
garten und Kinderhort)
Kinderhaus St. Martin (Kinderkrippe
und Kindergarten)

Amtlicher Teil
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Bereits seit Anfang September 2025 können Sie Ihr Kind für das
kommende Einrichtungsjahr in der gewünschten Einrichtung online
anmelden.
Bei der Kitaplatzbedarfsanmeldung können Sie grundsätzlich das
ganze Jahr über Ihr Kind für einen Betreuungsplatz anmelden. Um
allerdings bei der ersten Zuteilung des Großteils der Anmeldungen
für einen Betreuungsplatz ab September 2026 berücksichtigt zu
werden, bitten wir Sie, die Anmeldung zeitnah online durchzufüh-
ren.
Bitte beachten Sie, dass als oberste Priorität die Kindertageseinrich-
tungen des eigenen Wohnortes von Ihnen ausgewählt werden soll-
ten. Bei der Mittagsbetreuung sollte als oberste Priorität die
Mittagsbetreuung zu der jeweiligen Grundschule Ihres Kindes aus-
gewählt werden. 
Die Benachrichtigung über eine Platzzusage erfolgt frühestens im
2. Quartal 2026. 
Bei Rückfragen hierzu wenden Sie sich bitte telefonisch an die Sach-
bearbeiterinnen der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg unter
08762 / 7309 -250 oder an 08762 / 7309 -204.
Anfragen diesbezüglich können auch an kita@vg-wartenberg.de ge-
richtet werden.

Präsentation der Ergebnisse der Kommunalwahl am 08.03.2026

Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg bietet allen interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit die Wahlergebnisse
online auf den gemeindlichen Internetseiten:
www.wartenberg.de/Wahlen
www.langenpreising.de/Wahlen
www.berglern.de/Wahlen
zu verfolgen. Die dort im Bereich „Kommunalwahl 2026 - Ergeb-
nisse“ eingebundene Präsentation wird direkt aus dem Wahlpro-
gramm gespeist und alle paar Minuten aktualisiert. So sind die
Nutzer immer auf dem neuesten Stand.
Außerdem besteht die Möglichkeit vor Ort in den Wahllokalen die
Ergebnisse der Auszählung zu verfolgen. Sie werden in folgenden
Räumen ab 18:00 Uhr gezeigt:
Markt Wartenberg
Aula der Marie-Pettenbeck-Schule, Zustorfer Str. 1, Wartenberg
Barrierefrei: ja
Gemeinde Langenpreising
Mehrzweckraum/Aula der Grundschule Langenpreising, Prisostr. 2,
Langenpreising
Barrierefrei: ja
Gemeinde Berglern
Sitzungssaal der Gemeinde Berglern, Bgm.-Strobl-Str. 7, Berglern 
(über dem Feuerwehrgerätehaus)
Barrierefrei: nein

WAHLBEKANNTMACHUNG
für die Wahlen

- des ersten Bürgermeisters der Gemeinde Berglern
- des Gemeinderats Berglern

- der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters der
Gemeinde Langenpreising

- des Gemeinderats Langenpreising
- des ersten Bürgermeisters des Marktes Wartenberg

- des Marktgemeinderats Wartenberg
- der Landrätin oder des Landrats

- des Kreistags
am 08. März 2026

1. Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr.
2. Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:
2.1 Im Abstimmungsraum:

2.1.1 Die Gemeinde Berglern und die Gemeinde Langenpreising
sind in drei allgemeine Stimmbezirke und der Markt Warten-
berg ist in vier allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. 

Die Gemeinde Berglern ist in folgende drei Wahlbezirke eingeteilt.

Die Gemeinde Langenpreising ist in folgende drei Wahlbezirke ein-
geteilt.

Der Markt Wartenberg ist in folgende vier Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spä-
testens 15.02.2026 (21. Tag vor dem Wahltag) übersandt worden
sind, sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum angegeben,
in dem die Stimmberechtigten abstimmen können. Sie enthalten
einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist.
2.1.2 Die Gemeinden haben keine Sonderstimmbezirke eingerich-

tet.
2.1.3 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahlschein be-

sitzen, nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks ab-
stimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind.

2.1.4 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben
a) bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstim-

mungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat,
b) bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstim-

mungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein
zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür
nur in dieser Gemeinde erfolgen.

2.1.5 Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung oder
ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, ausländische
Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Identitätsausweis
oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen. 

2.1.6 Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Betreten
des Abstimmungsraums ausgehändigt. Sie müssen von den
Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabine des Abstim-
mungsraums gekennzeichnet werden.

2.1.7 Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des
Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zu-
tritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstimmung mög-
lich ist

2.1.8 Die Wahlbenachrichtigung ist bei Bürgermeister- und Land-



ratswahlen aufzubewahren, da sie für eine etwaige Stichwahl
benötigt wird.

2.2 Durch Briefwahl:
2.2.1 Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der Verwal-

tungsgemeinschaft beantragen und erhält dann folgende Un-
terlagen:

a) Einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
c) einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und

den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der Behörde, an
die der Wahlbrief zu übersenden ist,

d) ein Merkblatt für die Briefwahl.
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist,
ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

2.2.2 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, dass
der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein am
Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit bei der auf dem
Wahlbriefumschlag angegebenen Behörde eingeht. 

3. Die Briefwahlvorstände der Gemeinde Berglern treten zur Er-
mittlung des Briefwahlergebnisses um 15.30 Uhr in

zusammen.

Die Briefwahlvorstände der Gemeinde Langenpreising treten zur
Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.30 Uhr in

zusammen.

Die Briefwahlvorstände des Marktes Wartenberg treten zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 15.30 Uhr in

zusammen.

4. Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Sie sind
als Muster anschließend an diese Bekanntmachung abge-
druckt. Gegebenenfalls aufgedruckte Strichcodes dienen aus-
schließlich der Erleichterung der Stimmenauszählung.

4.1 Wahl des Gemeinderats und des Kreistags:
4.1.1 Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschläge enthalten,

gelten die Grundsätze der Verhältniswahl.
Aus den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ergibt sich,
wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. Es können
nur die auf den amtlichen Stimmzetteln vorgedruckten Be-
werberinnen und Bewerber gewählt werden.
Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag unver-
ändert annehmen, indem sie in der Kopfleiste den Kreis vor
dem Kennwort des Wahlvorschlags kennzeichnen.
Sollen einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen er-
halten, wird das Viereck vor den Bewerberinnen und Bewer-
bern gekennzeichnet.
Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zustehen-
den Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und Bewerber bis
zu drei Stimmen geben, wobei auch mehrfach aufgeführte Be-
werberinnen und Bewerber nicht mehr als drei Stimmen er-
halten dürfen.
Die Namen vorgedruckter Bewerberinnen und Bewerber kön-
nen gestrichen werden. Die übrigen Bewerberinnen und Be-
werber sind dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der
Kopfleiste gekennzeichnet wurde.
Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen innerhalb der
ihnen zustehenden Stimmenzahl Bewerberinnen und Bewer-
bern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben.

4.1.2 Sofern die Stimmzettel keinen oder nur einen Wahlvorschlag
enthalten, gelten die Grundsätze der Mehrheitswahl.
Aus den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ergibt sich,
wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. Das sind so
viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder oder Kreisrätin-
nen und Kreisräte zu wählen sind. Die Stimmberechtigten kön-
nen innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl einzelnen
Bewerberinnen und Bewerbern bis zu drei Stimmen geben,
wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Be-
werber nicht mehr als drei Stimmen erhalten dürfen.

a) Wenn der Stimmzettel nur einen Wahlvorschlag enthält, kön-
nen die Stimmberechtigten die auf dem Stimmzettel vorge-
druckten Bewerberinnen und Bewerber dadurch wählen, dass
sie den Wahlvorschlag oder den Namen der Bewerberinnen
und Bewerber in eindeutig bezeichnender Weise kennzeich-
nen. Sie können vorgedruckte Bewerberinnen und Bewerber
streichen; in diesem Fall sind die übrigen Bewerberinnen und
Bewerber dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopf-
leiste gekennzeichnet wurde. Die Stimmberechtigten können
Stimmen an andere wählbare Personen vergeben, indem sie
diese in eindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel
handschriftlich hinzufügen. 

b) Wenn der Stimmzettel keinen Wahlvorschlag enthält, verge-
ben die Stimmberechtigten ihre Stimmen dadurch, dass sie
wählbare Personen in eindeutig bezeichnender Weise auf
dem Stimmzettel handschriftlich eintragen.
Gewählt sind die Personen in der Reihenfolge der Stimmen-
zahlen.

4.2 Wahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten Bürgermeis-
ters sowie der Landrätin und des Landrats:
Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den an-
schließend abgedruckten Stimmzetteln ist erläutert, wie die
Stimmzettel zu kennzeichnen sind. 

4.3 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten,
dass der Inhalt verdeckt ist.

5. Jede wahlberechtigte Person kann sein Wahlrecht nur einmal
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetzes). Eine wahlberechtigte Person, der des Lesens
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe sei-
ner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer an-
deren Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische
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• Um den Häcksler nicht zu schädigen, ist darauf zu achten, dass
sich keine Fremdstoffe in den Haufwerken befinden. Beson-
deres Augenmerk gilt hierbei Metallen und Steinen.

• Es ist nur verhältnismäßig frisches, zeitnah angefallenes hol-
ziges Material bereitzustellen. Komposthaufen bzw. Gras-
schnitt, Schilf, Topf- und Gemüsepflanzen sind ungeeignet.

• Die Haufwerke können nicht gehäckselt werden, wenn sie
unter Spannungs-, Telefonleitungen oder unter Bäumen be-
reitgestellt werden.

• Das Häckselgut muss auf den Grundstücken so bereitgestellt
werden, dass es von öffentlichen Grundstücken aus aufge-
nommen und gehäckselt werden kann. Privatgrundstücke
werden grundsätzlich nicht befahren.

• Das Häckselgut wird nicht mitgenommen
Liegen die genannten Bedingungen bei Eintreffen des Häckseldiens-

tes nicht vor, oder ist das Häckselgut nicht pünktlich bereit-
gelegt, kann die Leistung nicht erbracht werden. Es besteht
hierbei kein Anspruch auf Nachleistung. Dafür bitten wir um
Verständnis.

Liegen die genannten Bedingungen bei Eintreffen des Häckseldiens-
tes nicht vor, oder ist das Häckselgut nicht pünktlich bereit-
gelegt, kann die Leistung nicht erbracht werden. Es besteht
hierbei kein Anspruch auf Nachleistung. Dafür bitten wir um
Verständnis.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von der Abfallwirtschaft im Land-
ratsamt Erding, Tel. 08122/58-1152 oder -1151

Herausgeber: 
Landkreis Erding, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding

Häckseltermin Langenpreising: Donnerstag, 09.04.2026
Anmeldungen werden unter der Tel. 08762 / 7309-180 oder
per E-Mail unter info@langenpreising.de entgegengenommen.

Häckseltermin Berglern: Donnerstag, 05.03.2026
Anmeldungen werden unter der Tel. 08762 / 7309-150 oder
per E-Mail unter info@berglern.de entgegengenommen.

Häckseltermin Wartenberg: Freitag, 27.03.2026
Anmeldungen werden unter der Tel. 08762/7309-120 oder
per E-Mail unter info@wartenberg.de entgegengenommen.

Gemeinde Berglern
Häckseltermin Berglern

Donnerstag 05.03.2026
Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 08762/7309-150
oder per E-Mail unter info@berglern.de entgegen genommen.
Eine zeitliche Ankündigung kann leider NICHT erfolgen. 

Bekanntmachung ub̈er die Art der Verkun̈dung des vorläufigen
Wahlergebnisses fur̈ die Wahl des Ersten Bur̈germeisters sowie fur̈
die Wahl des Gemeinderats der Gemeinde Berglern am 08.03.2026

Die vorläufigen Ergebnisse der Wahl des Ersten Bur̈germeisters
sowie der Wahl des Gemeinderats werden vorbehaltlich der Fest-
stellung durch den Wahlausschuss auf der Homepage der Ge-
meinde Berglern unter www.berglern.de/Wahlen der Öffentlichkeit
verkun̈det (Art. 19 Abs. 3 Satz 1 GLKrWG, § 90 Abs. 6 GLKrWO).
Die Verkun̈dung auf der Homepage der Gemeinde Berglern ist maß-
gebend fur̈ den Beginn der Frist nach Art. 47 Abs. 1 Satz 1 GLKrWG
(Wochenfrist fur̈ die gewählten Gemeinderatsmitglieder zur Ableh-
nung der Wahl).

Wartenberg, 23.02.2026
Gemeinde Berglern
gez. Christian Leinert, Wahlleiter

Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Un-
zulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung
oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson
besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlge-
setzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Un-
befugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtig-
ten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs.
1 und 3 StGB).

20.02.2026
Josef Straßer, Gemeinschaftsvorsitzender

Merkblatt für den Einsatz des Großhäckslers im Landkreis Erding

Eine weit greifende Maßnahme der Abfallvermeidung ist die Zer-
kleinerung von holzigen Gartenabfällen durch einen Groß-
häcksler direkt an der Anfallstelle. Das ermöglicht die
unmittelbare Verwertung des Häckselgutes in den Hausgärten
beispielsweise zum Mulchen oder Kompostieren.

Hierfür müssen sich private Haushalte bei den zuständigen Gemein-
deverwaltungen anmelden. Für den Stadtbereich Erding er-
folgt die Anmeldung direkt im Landratsamt Erding,
Fachbereich Abfallwirtschaft, Tel. 08122/58-1151 oder -1152.

Aus Kostengründen und um Gebührengerechtigkeit zu gewährleis-
ten wird pro Haushalt eine maximale Einsatzzeit des Groß-
häckslers von 10 Minuten festgesetzt.

Um einen reibungslosen Verlauf beim Einsatz des Landkreishäcks-
lers zu

Gewährleisten, gibt das Landratsamt Erding einige wichtige Infor-
mationen:

• Grundsätzlich wird die Dienstleistung nur für private Hausgär-
ten erbracht, die Müllgebühren entrichten und für den Häck-
seldienst angemeldet sind. Für Forsthölzer kann die Leistung
nicht in Anspruch genommen werden! Jeder Angemeldete
kann die Leistung nur einmal pro Häckselaktion (Frühjahr und
Herbst) in Anspruch nehmen, auch wenn die maximale Häck-
seldauer nicht ausgeschöpft wurde.

• Kosten für einen länger dauernden Einsatz werden direkt zwi-
schen Leistungsempfänger und Häckselunternehmer abge-
rechnet. 

• Eine Anmeldung von Vereinen (Sport-, Fischerei- und sonstige
Vereine) ist nur in Absprache mit dem Fachbereich Abfallwirt-
schaft möglich.

Der Häckseldienst des Landkreises Erding ist eine kostenintensive
Leistung, die vom Abfallgebührenhaushalt getragen wird. Um
eine zügige und damit kostensparende Abwicklung zu ge-
währleisten sind diese Voraussetzungen zu schaffen:

• Der Häckslereinsatz erfolgt nur für angemeldete Grundstücke.
Die Leistung wird nicht für Grundstücke erbracht, die erst am
Häckseltag vom Grundstückseigentümer oder dessen Beauf-
tragten genannt werden.

• Die Zufahrt zum Einsatzort muss entsprechend breit sein. Die
Mindestzufahrtsbreite muss beim Großhäcksler 4,0 m betra-
gen. Kurven müssen 5,0 m breit sein.

• Das Häckselgut soll in Haufwerken geschichtet und nicht flä-
chig verstreut sein, so dass die Hölzer ohne großen Aufwand
entnommen werden können. Die Hölzer gelten als nicht häck-
selbar, wenn sie mit Lastwagen oder Anhängern abgekippt
oder mit Frontladern zusammengeschoben werden. Faustzahl
für die Höhe des Haufwerkes: 1,0 m.

• Es dürfen keine Wurzelstöcke zum Häckseln bereitgestellt
werden.

• Baumdurchmesser bis 18 cm möglich. Bäume sind entspre-
chend auszuasten.
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Gemeinde Langenpreising
Bekanntmachung ub̈er die Art der Verkun̈dung des vorläufigen
Wahlergebnisses fur̈ die Wahl der Ersten Bur̈germeisterin bzw. des
Ersten Bur̈germeisters sowie fur̈ die Wahl des Gemeinderats der
Gemeinde Langenpreising am 08.03.2026

Die vorläufigen Ergebnisse der Wahl der Ersten Bur̈germeisterin
bzw. des Ersten Bur̈germeisters sowie der Wahl des Gemeinderats
werden vorbehaltlich der Feststellung durch den Wahlausschuss auf
der Homepage der Gemeinde Langenpreising unter www.langen-
preising.de/Wahlen der Öffentlichkeit verkun̈det (Art. 19 Abs. 3 Satz
1 GLKrWG, § 90 Abs. 6 GLKrWO).
Die Verkun̈dung auf der Homepage der Gemeinde Langenpreising
ist maßgebend fur̈ den Beginn der Frist nach Art. 47 Abs. 1 Satz 1
GLKrWG (Wochenfrist fur̈ die gewählten Gemeinderatsmitglieder
zur Ablehnung der Wahl).

Wartenberg, 23.02.2026
Gemeinde Langenpreising
gez. Steven Metz, Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung:
Vergabe Landwirtschaftsflächen zur Pacht

Die Gemeinde Langenpreising vergibt folgende landwirtschaftliche
Flächen zum nächstmöglichen Termin, in Absprache mit dem bis-
herigen Pächter:

Flurstück   Gemarkung        Größe           Nutzungs-   Lagebe-          € je ha
                                                                       art                zeichnung
2655           Langenpreising  3,0598 ha     Acker           Innere Vier
Parzelle 1                                                                            Tagwerke       550,00

3560           Langenpreising  1,4150 ha  Acker              Einfang           450,00
Parzelle 2

Folgende Fläche wird ebenfalls zur Bewirtschaftung bis 30.09.2026
ausgeschrieben, in Absprache mit dem bisherigen Pächter. Diese
Fläche wird anschließend nicht weiter verpachtet. 
Flurstück   Gemarkung        Größe           Nutzungs-   Lagebe-          € je ha
                                                                       art                zeichnung
3013           Langenpreising  1,0500 ha     Acker           Niederlerner  550,00
Parzelle 1                                                                            Äcker am
                                                                                             Oberfeld

Bewerben kann sich jeder ortsansässige landwirtschaftliche Betrieb
ausschließlich schriftlich mit Angabe der vollständigen Betriebsbe-
zeichnung und Kontaktdaten. 
Die Bewerbung kann gerne digital an
liegenschaften@vg-wartenberg.de oder per Post an Gemeinde Lan-
genpreising, Liegenschaften, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg ge-
sendet werden.
Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 11.03.2026. 
Lagepläne können im 2. Stock Zimmer 211 bei Frau Heike Baum-
gartner eingesehen werden.
Telefonnummer für Rückfragen 08762/7309-244 oder per Mail an
liegenschaften@vg-wartenberg.de

Vermietung in Langenpreising

Die Gemeinde Langenpreising vermietet zum 01.05.2026 eine Woh-
nung im 1. OG in der Kanalstraße 1 in Langenpreising, bestehend
aus 3 Zimmern, Küche, Flur und Bad. 
Größe: ca. 62,41 m². 
Miete: 470,63 € zzgl. Nebenkosten in Höhe von 150,00 € 
Kaution: 3 Nettomonatsmieten, somit 1.411,89€

Bei Interesse an der Wohnung bitten wir Sie, eine schriftliche Be-
werbung mit Ihren vollständigen Kontaktdaten und aktuellen Ein-
kommensnachweisen schriftlich per Email an

liegenschaften@vg-wartenberg.de zu senden oder bei der Ge-
meinde Langenpreising, Liegenschaftsverwaltung, Marktplatz 8,
85456 Wartenberg einzureichen. 
Bei Fragen dazu, können Sie sich gerne an Frau Heike Baumgartner
unter 08762-7309-244 wenden.

Die Bewerbungsfrist läuft bis 11.03.2026. 

Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Am Mittwoch, 04.03.2026, um 19:00 Uhr findet im Trachtenstadl
des VTV, Thenner Straße 62, 85456 Wartenberg eine Sitzung des
Marktgemeinderates Wartenberg mit folgender Tagesordnung

statt.

1. Nikolaibergstraße - Vorstellung Planungsstand
2. Städtebauförderung (StBauFR), Tag der Städtebauförderung 09.

Mai 2026
3. Städtebauförderung (StBauFR), Zuwendungsantrag 2026 Fond

für Kleinmaßnahmen
4. Zuschussantrag der DLRG - OV Wartenberg e. V. zum Bau einer

zweiten Garage am Thenner See
5. Kläranlage - Beschaffung Sandwaschanlage
6. Bericht aus den Ausschüssen und aus Sitzungen von Gemein-

schaften und Institutionen, deren Mitglied die Gemeinde ist
7. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom

04. Februar 2026
8. Bekanntgaben und Anfragen
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 18.02.2026
gez. Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Kommunale Wärmeplanung des Marktes Wartenberg

Der Marktgemeinderat Wartenberg hat in der Sitzung vom 15.10.
2025 beschlossen, einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen. Der
Beschluss wird hiermit bekanntgemacht (§ 13 Abs. 2 Wärmepla-
nungsgesetz).
Der Markt Wartenberg fuḧrt damit erstmals fur̈ das gesamte Ge-
meindegebiet eine Wärmeplanung durch.
Die Wärmeplanung wird mit fachlicher Unterstuẗzung eines exter-
nen Planungsbur̈os erfolgen.
Die Öffentlichkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt noch die Mög-
lichkeit zur Einsichtnahme in die Planungsunterlagen erhalten. Eine
Bekanntmachung dazu wird an dieser Stelle erfolgen.

Wartenberg, 19.02.2026
Markt Wartenberg
gez. Christian Pröbst, Erster Bur̈germeister

Zimmer zu vermieten in Wohngemeinschaft

Der Markt Wartenberg vermietet zwei Zimmer in der Wohngemein-
schaft im Alten Schulhaus, Nikolaibergstr. 8 in 85456 Wartenberg.
Die Wohngemeinschaft befindet sich im Dachgeschoss, besteht ins-
gesamt aus vier Schlafzimmern, welche jeweils mit einem separaten
Bad ausgestattet ist, einer Küche zur gemeinsamen Nutzung mit Ess-
bereich und einem Gemeinschaftsraum mit einer Gesamtfläche von
ca. 140 m².
Zimmer 1
Größe: 18,2 m² inkl. eigenes Badezimmer
Miete: 264,78 € zzgl. Nebenkosten in Höhe von 90,00 €
Kaution: 3 Nettomonatsmieten, somit 794,34 €.
Zimmer 4
Größe: 22,5 m² inkl. eigenes Badezimmer, barrierefrei
Miete: 330,23 € zzgl. Nebenkosten in Höhe von 90,00 €
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Kaution: 3 Nettomonatsmieten, somit 990,69 €.
Die Vermietung des Zimmers erfolgt nach den Richtlinien für Sozi-
alwohnungen und den darin festgelegten Einkommensgrenzen. 
Bei Interesse an dem Zimmer bitten wir Sie, eine schriftliche Bewer-
bung mit Ihren vollständigen Kontaktdaten und aktuellen Einkom-
mensnachweisen schriftlich per Email an
liegenschaften@vg-wartenberg.de zu senden oder beim Markt
Wartenberg, Liegenschaftsverwaltung, Marktplatz 8, 85456 War-
tenberg einzureichen. 
Bei Fragen dazu, können Sie sich gerne an Frau Heike Baumgartner
unter 08762-7309-244 wenden.
Die Bewerbungsfrist läuft bis 01.03.2026. Im Anschluss wird von der
Hausverwaltung ein Besichtigungstermin vereinbart, an dem auch
die Mitbewohner kennen gelernt werden können. 

Bekanntmachung ub̈er die Art der Verkun̈dung des vorläufigen
Wahlergebnisses fur̈ die Wahl des Ersten Bur̈germeisters sowie fur̈
die Wahl des Marktgemeinderats des Marktes Wartenberg am
08.03.2026

Die vorläufigen Ergebnisse der Wahl des Ersten Bur̈germeisters
sowie der Wahl des Marktgemeinderats werden vorbehaltlich der
Feststellung durch den Wahlausschuss auf der Homepage des Mark-
tes Wartenberg unter www.wartenberg.de/Wahlen der Öffentlich-
keit verkun̈det (Art. 19 Abs. 3 Satz 1 GLKrWG, § 90 Abs. 6 GLKrWO).
Die Verkun̈dung auf der Homepage des Marktes Wartenberg ist
maßgebend fur̈ den Beginn der Frist nach Art. 47 Abs. 1 Satz 1
GLKrWG (Wochenfrist fur̈ die gewählten Gemeinderatsmitglieder
zur Ablehnung der Wahl).

Wartenberg, 23.02.2026
Markt Wartenberg
gez. Werner Christofori, Wahlleiter

Straßenkehrung

In der Kalenderwoche 10, ab 2. März 2026 werden die Straßen des
Markt Wartenberg gekehrt.
Die Anlieger an Gehwegen werden gebeten, diese im Vorfeld abzu-
kehren, damit die Kehrmaschine auch diesen Schmutz mit aufneh-
men kann.
Bitte denken Sie auch daran, Ihre Fahrzeuge möglichst nicht auf der
Straße zu parken, um der Maschine das ungehinderte Arbeiten zu
ermöglichen.

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Mithilfe.

Abwasserzweckverband
BEKANNTMACHUNG

Am Mittwoch, 04. März 2026, um 15.00 Uhr findet
im Sitzungssaal des Abwasserzweckverbandes Erdinger Moos,

Am lsarkanal 1, 85462 Eitting
eine öffentliche Verbandsausschusssitzung statt.

TAGESORDNUNG Öffentliche Sitzung
1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 28.01.2026
3. Sonstiges, Anfragen, Anträge

Eitting, 18.02.2026
Max Gotz, Verbandsvorsitzender

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg D Dienstag, 27.1. 

Langenpreising 2 Dienstag, 24.2.
Zustorf mit Außenbereich (Rosenau/Semptablass)

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Langenpreising                                                                 Freitag, 20.2.

Gemeinde Berglern
Löwenstammtisch

Wir laden alle Mitglieder und Interessierte zum Löwenstammtisch
am Freitag, 27.2., um 18:30 Uhr im Cafe Foko ein.
Wir wollen einen gemütlichen Austausch über die Aktivitäten im
Verein und über die geplanten Highlights für das Jahr 2026 durch-
führen.
Natürlich freuen wir uns über Anregungen und Vorschläge für wei-
tere Aktivitäten.

Mit Löwengruß Die Vorstandschaft

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 28.2.
Pfarrverband: Pfarrgemeinderatswahl
So. 1.3. Caritas-Frühjahrssammlung
Pfarrverband: Pfarrgemeinderatswahl
8:30 EUCHARISTIEFEIER

Gemeinde Langenpreising
Obstbaum- und Strauch-Schnittkurs

Obst- und Gartenbauverein Langenpreising
Am Samstag, 28.2., um 13 Uhr Treffpunkt Zanklstadl 
Mitzubringen sind Baumschere, Säge, Arbeitshandschuhe.

Jahresversammlung SV Zustorf

Am Sonntag, 1.3., findet im Gasthaus Lintsche die Jahresversamm-
lung des SV Zustorf e.V. statt.
Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr. 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Bericht des Schriftführers
7. Bericht des Sportleiters
8. Bericht der Jugendleiterin
9. Bericht der Völkerballabteilung
10. Bericht der Dartabteilung
11. Ansprache des 1. Bürgermeisters
12. Ansprache des BLSV Kreisvorsitzenden
13. Ehrungen
14. Verschiedenes
15. Wünsche und Anträge
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Die Vorstandschaft

Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Zustorf

Die Jahresversammlung findet am Sonntag, 15.3., um 19:30 Uhr im
Landgasthof Lintsche statt.

Nichtamtlicher Teil
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Dazu sind alle Mitglieder recht herzlich eingeladen
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Gedenken
3. Bericht des Kommandanten
4. Bericht der Jugendwartin
5. Bericht der Kreisbrandinspektion
6. Vereinsbericht
7. Bericht des Kassenwartes
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Worte des Bürgermeisters
11. Ehrungen
12. Wünsche und Anträge
13. Schlussworte
Über zahlreiches Erscheinen freut sich die Freiwillige Feuerwehr Zu-
storf e.V.

Erste Hilfe Kurs am 11.04.2026

Am Samstag, 11.4., findet von 9 Uhr bis 17 Uhr bei den Sportschüt-
zen Langenpreising e.V. erneut ein Erste-Hilfe-Kurs statt. Durchge-
führt wird der Kurs durch Thomas Reiter. 
Teilnahmeberechtigt sind alle, die interessiert sind. 
Wo? Schützenhaus, Deutlmooser Str. 31, 85465 Langenpreising
Kosten? 30 € für Vereinsmitglieder, 60 € für Nichtmitglieder (Bar-
zahlung vor Ort am Kurstag) 
Der Kurs findet nur ab einer Teilnehmerzahl von 13 Personen statt.
Die maximale Anzahl ist auf 20 Personen begrenzt. 
Die Anmeldung zum Erste-Hilfe-Kurs bei den Sportschützen Langen-
preising e.V. erfolgt über die Homepage 
https://www.sportschuetzen-langenpreising.de/
oder über folgenden QR-Code.
Anmeldeschluss ist der 28.03.2026.
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GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 25.2. Hl. Walburga, Äbtissin
18:00 Messfeier, Jahramt f. † Ehem., Vater u. Opa Sebastian Liebl v.

Therese m. Kindern u. Enkelkindern u. f. † Angeh. v. Therese
Liebl

Fr. 27.2. Hl. Gregor von Narek, Abt, Kirchenlehrer
16:00 Zustorf: Kreuzwegandacht
17:00 Kreuzwegandacht
Sa. 28.2.
Pfarrverband: Pfarrgemeinderatswahl
11:30 Taufe: Alea Mei Jeschull
16:00 Vorabendmesse, Amt f. d. † Mitgl. des CSU-Ortsverbandes

Langenpreising, f. † Elt. Albert u. Rosa Deutinger v. Albert
Deutinger u. f. † Angeh. v. Fam. Furtner Weipersdorf 

17:00 Zustorf: Vorabendmesse, Amt z. 14. Todestag f. † Ehem.,
Vater u. Opa v. Hilde Gottschaller m. Fam., f. † Tanten, Onkeln
u. Verw. v. d. Geschwistern Sellmaier, f. † Mitgl. d. SV Zustorf
u. f. † Elt. u. Großelt. v. Markus Sellmaier m. Fam.

So. 1.3. Caritas-Frühjahrssammlung
Pfarrverband: Pfarrgemeinderatswahl
10:00 Wortgottesfeier m. Kommunionfeier

Markt Wartenberg
Monatsversammlung der Trachtler

Griaß Eich,
unsere Monatsversammlung findet am Freitag, 27.2., um 19 Uhr im
Trachtenstadl statt. Mia gfrein uns auf Eich.

Sepp Korber, Vorstand
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Schnuppertanzprobe bei den Wartenberger Trachtlern

Liebe Kinder ab 6 Jahren, habt ihr Lust zum Tanzen und Singen?
Dann kommt doch einfach mal zu unserer Tanzprobe im Trachtens-
tadl, Thenner Straße 62. Immer Freitags von 17-18 Uhr (außer in
den Schulferien). Infos unter 0160 92188973

VdK OV-Wartenberg/Fraunberg

Wir laden alle Mitglieder und Interessierte ein am Samstag, 28.2.,
ab 14 Uhr im Café Härtl in Wartenberg zu unserer Jahreshauptver-
sammlung mit Ehrungen langjähriger Mitglieder.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Gedenken an verstorbene Mitglieder
4. Grußworte
5. Ehrungen
6. Bericht des 1. Vorsitzenden
7. Bericht der Kassiererin
8. Wahl der Wahlleitung und Nachwahl von Beisitzern
9. Aktuelle Informationen und Terminbekanntgaben zu Veranstal-

tungen und Reiseplanungen
10. Wünsche und Anträge
Sollten Sie wegen eingeschränkter Mobilität eine Abholung im Auto
wünschen, melden Sie sich bitte rechtzeitig telefonisch bei Andrea
Neumeier Tel. 08762-3516.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme an der Veranstaltung.

die VdK-Vorstandschaft

Schießabend

Am Freitag, 27.2. findet das Freundschaftsschießen
gegen Rappoltskirchen in Pesenlern statt, um 18:30
Uhr ist wieder Jugendtraining und ab 19 Uhr ist das

Training für alle Altersklassen im Gasthaus Bachmaier in Pesenlern.  
Jeder ist herzlich willkommen für ein geselliges Beisammensein im
Gasthaus. Außerdem würden wir uns sehr freuen, neue Gesichter
an unserem Schießstand begrüßen zu dürfen.
Die St. Ulrich Schützen Pesenlern freuen sich auf euch und eine rege
Teilnahme.

Weltgebetstag der Frauen „Kommt! - Bringt eure Last“ am 6. März

Der Weltgebetstag ist die größte ökumenische Basisbewegung
christlicher Frauen weltweit. Die Liturgie wurde dieses Jahr von
Frauen verschiedener christlicher Kirchen und Konfessionen aus Ni-
geria verfasst. Beginn ist um 17 Uhr in der Pfarrkirche Wartenberg. 
Musikalisch wird der Gottesdienst von den Wartenberger Singfreun-
den unter Leitung von Peter Bisaha begleitet.
Die Kath. Frauengemeinschaft Wartenberg und der Kath. Frauen-
bund Langenpreising laden ganz herzlich zur Wortgottesfeier zum
Weltgebetstag ein.

Kartenvorverkauf KulturSommer 2026 

Der Kartenvorverkauf für die KulturSommer Veranstaltungen ist be-
reits gestartet. Die Tickets können beim Schreibwaren Gerstner,
Obere Hauptstr. 14, 85456 Wartenberg gekauft werden.
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage
unter: www.wartenberg.de/kultursommer

Jagdgenossenschaft Auerbach Ost u. West

Hiermit ergeht an die Jagdgenossen Auerbach Ost und West eine
herzliche Einladung zum Kaffeekränzchen der Damen am Freitag,
6.3., um 14 Uhr im Gasthaus Klug in Hinterauerbach.

Jagdessen der Herrn am Samstag, 7.3.,  um 19:30 Uhr im Gasthaus
Bachmaier in Pesenlern.

Jagdpächter Johann Hörhammer und Auerbacher Jäger

Einladung zur Jagdversammlung 2026

Die Eigentümer der Jagdgenossenschaft Auerbach-West sind mit
den Jagdpächtern zur Jahreshauptversammlung am Samstag, 14.3.,
um 19:30 Uhr ins Gasthaus Bachmaier in Pesenlern herzlich einge-
laden.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Notjagdvorstand (Erster Bürgermeister

Pröbst)
2. Neuwahl 1. Vorstand
3. Bericht Jagdvorsteher
4. Kassenbericht
5. Kassenprüfung und Entlastung der Vorstandschaft
6. Verwendung des Jagdpachtschillings
7. Wünsche und Anträge

Christian Pröbst, Notjagdvorstand und Erster Bürgermeister

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Mi. 25.2. Hl. Walburga, Äbtissin
15:30 Klinik: Kath. Gottesdienst
Do. 26.2. Sel. Edigna von Puch, Jungfrau, Einsiedlerin
18:00 EUCHARISTIEFEIER
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Fr. 27.2. Hl. Gregor von Narek, Abt, Kirchenlehrer
19:15 Holzhausen: EUCHARISTIEFEIER

Sa. 28.2.
Pfarrverband: Pfarrgemeinderatswahl
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So. 1.3. Caritas-Frühjahrssammlung
Pfarrverband: Pfarrgemeinderatswahl
10:00 EUCHARISTIEFEIER, anschl. Pfarrcafe
11:15 Taufe von Hannes Maier

Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 1.3.
9:00 Christuskirche, Gottesdienst, Zwölfer
10:30 Erlöserkirche, Gottesdienst mit Einzelsegnung und Kirchen-

kaffee, Zwölfer
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Richard Heidenreich
Erdgas . Flüssiggas . Heizungsbau . Sanitäranlagen . Kundendienst

Badplanung Modernisierungen . Solaranlagen

Am Altwasser 2 | 85459 Berglern | Tel. 0 87621384  ·  Fax 9918

ISARGÄRTEN
Garten Landschaft Bau

Zahnärztlicher Notdienst
Notdiensthotline: 0180 590 80 08

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:30 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.      27.2.  Nikolai-Apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Sa.     28.2.  Sempt-Apotheke, Erding, Gestütring 19
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
So.       1.3.  Rathaus-Apotheke OHG, Erding, Landshuter Str. 2
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Mo.    2.3.  Apotheke im BEZ OHG, St. Florian Weg 1, Berglern
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Di.          3.3.  Vitalis-Apotheke, Landshuter Str. 41, Taufkirchen/Vils
                    Rathaus-Apotheke, Erding, im SemptPark OHG, Pretzener Str. 10
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Mi.        4.3.   Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Do.        5.3.   Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Apotheken-Notdienst 0800 0022833

Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen
unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

Telefonseelsorge bei psychischen Notsituationen: 
0800 111 0 111    · 0800 111 0 222   · 116 123
Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen: 116 016

Nette Haushälterin nach Wartenberg gesucht.
Für 20 Wochenstunden, bei guter Bezahlung,

Berwerbungen bitte an: Chiffre Nr.  5
Druckerei Gerstner, Strogenstr. 56, 85456 Wartenberg, Tel. 08762 1266 

oder mail@drucken.digital

Gehbehinderte Frau sucht 1x wöchentl. für 2 Std. Hilfe im Haus-
halt, Einkaufen und Begleitung für Arztbesuche in Wartenberg.

Bei Interesse bitte melden unter 08762 721535


